
Kurzübersicht Neues Spendenrecht ab 01.01.2007

Der Bundesrat hat mit seiner Sitzung am 21.09.2007 das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements verabschiedet. Rückwirkend ab dem 01.01.2007 treten u. a. folgende Änderungen in Kraft:

• Einführung eines allgemeinen Freibetrages für Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit im gemeinnützigen,
mildtätigen oder kirchlichen Bereich in Höhe von 500 Euro;

• Anhebung der sog. steuerfreien Übungsleiterpauschale für Trainer, Betreuer usw. von 1.848 Euro auf 2.100 Euro;

• Vereinheitlichung und Anhebung der Höchstgrenzen für den Spendenabzug von bisher 5 % / 10 % des
Gesamtbetrages der Einkünfte (§ 10b Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG) auf 20 % sowie von 2 ‰ auf 4 ‰ der Summe aus
Umsätzen und Löhnen;

• Abschaffung des zusätzlichen Spendenabzugs in Höhe von 20.450 Euro bei Spenden an Stiftungen;

• Anhebung der Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Betätigungen gemeinnütziger Körperschaften von
insgesamt 30.678 Euro auf 35.000 Euro Einnahmen im Jahr (ebenso Anhebung der Zweckbetriebsgenze bei sportlichen
Veranstaltungen);

• Anhebung des Höchstbetrages für die Ausstattung von Stiftungen mit Kapital (Vermögensstockspenden; § 10b Abs.
1a EStG) von 307.000 Euro auf 1.000.000 Euro;

• Abschaffung des zeitlich begrenzten Vor- und Rücktrags beim Abzug von Großspenden und der zusätzlichen
Höchstgrenze für Spenden an Stiftungen. Dafür Einführung eines zeitlich unbegrenzten Spendenvortrags;

• Verbesserung des vereinfachten Spendennachweises. Für Spenden bis zu 200 Euro reicht künftig ein einfacher
Bareinzahlungsbeleg oder eine Buchungsbestätigung als Nachweis aus;

• Senkung des Satzes, mit dem pauschal für unrichtige Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendete Zuwendungen
zu haften ist, von 40 % auf 30 % der Zuwendungen.

Fazit der VM: In der Regel ergeben sich für unsere Spender keine Änderungen. Wie bisher sollten alle Spenden an unsere Förder-
Stiftung Velberter Mission überwiesen werden.  Wer uns Spenden zukommen lassen möchte, die in der Summe eines
Kalenderjahres über 20 % seiner Jahreseinkünfte liegen, sollte sich zuvor mit uns in Verbindung setzen.

Bankverbindung Spendenkonto:
Förder-Stiftung Velberter Mission
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ: 370 205 00
Kto: 4 281 100
BIC: BFSWDE33
IBAN:DE 34 3702 0500 0004 2811 00

Velberter Mission e.V.
Kollwitzstr. 8
42549 Velbert
Tel.: 02051- 951717
Fax: 02051 – 951716
E-Mail: buero@velberter-mission.de
Internet: www.velberter-mission.de
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